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Friedhofsgebührenverordnung  

der Gemeinde Weißenbach am Lech 

 
 

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Zif. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 

116/2016, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde 

Weißenbach am Lech in seiner Sitzung vom 30.11.2020 folgende 

Friedhofsgebührenverordnung beschlossen: 

 

 

§ 1 

Gebührenpflicht 

 

(1) Zur teilweisen Deckung der Kosten aus dem Betrieb des Friedhofs werden für die 

Benützung der Grabstätten und die Inanspruchnahme von Friedhofseinrichtungen 

Gebühren eingehoben. 

 

(2) Die Gebührenpflicht entsteht bei der Grabbenützungsgebühr im Zeitpunkt der 

Zuweisung der Grabstätte, in allen anderen Fällen mit dem Zeitpunkt der tatsächlichen 

Inanspruchnahme. 

 

§ 2 

Friedhofsgebühren 

 

(1) Für das Benützungsrecht an einer Grabstätte wird folgende Gebühr eingehoben: 

a) Kindergrab                                                                  EUR   83,00  

b) Reihengrab – Erstbelegung        EUR 250,00 (Laufzeit 15 Jahre) 

     Reihengrab – Zweitbelegung  (neue Laufzeit)    EUR 250,00 (Laufzeit 15 Jahre) 

c) Familiengrab (30 Jahre)                  EUR 750,00 (Laufzeit 30 Jahre) 

d) Kleine Urnennische          EUR 500,00 (Laufzeit 15 Jahre) 

e) Große Urnennische          EUR 750,00 (Laufzeit 15 Jahre) 

f) Urnenstele – 15 Jahre- 4 Personen (Erdurnenelement)  EUR 180,00 

Plus 3 oberirdische Stelen-pro Belegung  

 

 

 (2) Für die Grabplatten werden einmalig folgende Gebühren eingehoben: 

 

a)  Grabzwischenplatte (Reihengrab/Familiengrab)  EUR   160,00 

b)  Frontplatte Reihengrab      EUR     45,00 

c)  Frontplatte Familiengrab      EUR     75,00 

d)  Urnenplatte      EUR   175,00 
e)  Urnenstele:  Erdurnenelement mit Platte                 EUR   589,00 
                    Pro Oberirdisches Urnenstelenelement    EUR   708,00 
                    Zierverschraubung                                    EUR     25,00 
                    Grablaterne                                               EUR   280,00 
                    Blumenvase                                              EUR     80,00 
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 (3) Nach Ablauf der Nutzungsfrist erlischt das Grabnutzungsrecht. Eine Verlängerung ist 

gemäß § 11/1 der Friedhofsordnung möglich. Für die Verlängerung des 

Grabnutzungsrechtes werden folgende Gebühren eingehoben: 

 

a) Kindergrab                                                                EUR  25,00 

b) Reihengrab     EUR   83,00 (Laufzeit 5 Jahre) 

c) Familiengrab     EUR 125,00 (Laufzeit 5 Jahre) 

d) Kleine Urnennische     EUR   83,00 (Laufzeit 5 Jahre) 

e) Große Urnennische, Urnenstele   EUR 125,00 (Laufzeit 5 Jahre) 

 

  

§ 3 

Inanspruchnahme von Friedhofseinrichtungen 

 

(1) Die Gebühr für die Benützung der Leichenhalle beträgt EUR 67,00. 

 

 

§ 4 

Gebührenschuldner 

 

Gebührenschuldner ist der Inhaber des Benützungsrechtes, im Todesfall seine Erben. Auf 

das Verfahren finden die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO iVm dem 

Tiroler Abgabengesetz – TAbgG, in der jeweils geltenden Fassung, Anwendung. 

 

 

§ 5 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages des Anschlages an der Amtstafel in 

Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher geltende Friedhofsgebührenverordnung außer Kraft. 

 
 
 
Gemeinde Weißenbach am Lech, am 30.11.2020 
 
Für den Gemeinderat: 
 
Der Bürgermeister 
 
 

 
 
 
 
 
Angeschlagen am: 01.12.2020 
 
Abgenommen am:  


